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Begründung zum Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 57 
“Einkaufszentrum Magdeburger Straße”, Stadt Dessau-Roßlau 
 
0. VORBEMERKUNGEN 
 
In den letzten Jahren hat sich der Strukturwandel speziell im Lebensmittelein-
zelhandel außerordentlich dynamisiert. Es kann ganz klar davon gesprochen 
werden, dass eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungs- 
und Genussmitteln in den allermeisten Fällen gegeben ist. Demzufolge ist die 
Neuordnung und die damit verbundene Neuaufstellung von Unternehmen im 
Bereich des Lebensmitteleinzelhandels, als Verdrängungs- bzw. Standortver-
lagerungspolitik anzusehen. 
 
Die Gewinner dieser Entwicklung sind eindeutig die Lebensmitteldiscount-
märkte, teilweise aber auch SB-Warenhäuser/ Verbrauchermärkte; Verlierer 
sind die kleineren SB-Märkte sowie in zunehmendem Maße auch Supermärkte. 
Aus kommunaler Sicht muss es darum gehen, perspektivisch Standorte für die 
Konzentration von Einzelhandelseinrichtungen im Gemeindegebiet zu opti-
mieren. Die in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehenden Rahmenbe-
dingungen des Bauplanungsrechtes werden in Verbindung mit der verant-
wortungsvollen Ausübung der kommunalen Planungshoheit in vorliegendem 
Bebauungsplan gebündelt. 
 
Unabhängig von der Entwicklung der einzelnen Betriebstypen ist als markan-
tes Kriterium die stetig angestrebte Vergrößerung der Verkaufsfläche in der 
Lebensmittelbranche herauszuheben. Dabei vollzieht sich das Flächenwachs-
tum sowohl auf der einzelbetrieblichen Ebene (d. h. die einzelnen Märkte 
werden deutlich größer), als auch auf gesamtstädtischer Ebene (d. h. die 
Verkaufsflächenausstattung je Einwohner steigt weiter an). 
 
Da in der Regel die Anzahl der Käufer unter den hier zu betrachtenden struk-
turellen Rahmenbedingungen nicht proportional ansteigt, ist die Flächenex-
pansion mit sinkenden Umsätzen pro m²-Verkaufsfläche verbunden. Dieses 
wird von den Betreibern der Märkte jedoch bewusst in Kauf genommen, da 
das Ziel ihrer Expansionsbestrebungen ein möglichst dichtes Standortnetz ist, 
welches wiederum Logistik- und Marketingkosten, im Hinblick auf die einzelne 
Filiale reduzieren hilft, so dass letztendlich die sinkenden Flächenproduktivitä-
ten ausgeglichen werden können. 
 
Damit einher geht, dass ein steigender Wettbewerbsdruck auch in der Stadt 
Dessau-Roßlau dazu geführt hat, dass diverse Märkte zwischen 400 und 700 m² 
Verkaufsfläche von Schließung betroffen waren bzw. es noch sein werden. 
Diese sich bereits vollziehenden und weiterhin absehbaren Tendenzen sind 
Grund genug für die Kommunalpolitik zu handeln und den Prozess der Neu-
ordnung / Neuorganisation, sowohl stadtgestalterisch, als auch im Hinblick auf 
die Versorgung der ansässigen Bevölkerung zu nutzen und ihn mit maximal 
möglichem städtebaulichen Gewinn umzusetzen. 
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Aus diesem vorgenannten Kontext heraus wurde vorliegender Bebauungs-
plan, entsprechend den grundsätzlich hieraus ableitbaren Handlungserfor-
dernissen in seinem Geltungsbereich festgesetzt. Damit stehen im vorliegen-
den Fall städtebaulich-räumliche Aspekte auf gleicher Ebene wie die wirt-
schaftlichen Notwendigkeiten zum Erhalt eines, insbesondere auch im Hinblick 
auf die Lebensmitteleinzelhandelsstrukturen, funktionierendes Gemeinwesen. 
Der gerade im vorliegenden Bebauungsplan durch die Stadt präferierte 
Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung, wird in der Nachnutzung 
einer (z. T. ehemals) gewerblich genutzten Fläche an einem integrierten 
Standort, mit starken Tendenzen zum Brachfallen aufgegriffen. 
 
So ist der vorliegende Bebauungsplan städtebaulich so angelegt, dass für das 
geplante Einkaufszentrum Flächenareale festgesetzt werden, die dem avisier-
ten Vorhaben auf der einen Seite gerecht werden können und auf der ande-
ren Seite städtebauliche Restriktionen aber nur in dem Maße erfolgen, wie sie 
für eine prinzipielle Ordnung im Bebauungsplangebiet erforderlich bzw. zur 
vorbeugenden Gefahrenabwehr und Vermeidung schädlicher Einflüsse auf 
schutzwürdige Bereiche notwendig sind. 
 
Diesbezüglich erfährt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 57 „Ein-
kaufszentrum Magdeburger Straße“ hinsichtlich des städtebaulichen Immissi-
onsschutzes eine Gesamtbetrachtung. (siehe Schalltechnisches Gutachten 
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 13 "Einkaufszentrum Magde-
burger Straße", Nr. A2007.037 vom 28.03.2007, Lärmkontor GmbH Hamburg, 
Anhang 2) 
 
 
1. ALLGEMEINES 
 
Die Stadt Roßlau ist seit dem 01.07.2007 Bestandteil der Doppelstadt Dessau-
Roßlau und damit faktisch des Oberzentrums Dessau-Roßlau. Dies wurde be-
reits durch die Stellungnahme des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, 
Referat Raumordnung und Landesentwicklung v. 17.10.2007 vor Wirksamkeit 
des gegenwärtig in Änderung befindlichen Landesentwicklungsplanes bestä-
tigt. Formal ist die Stadt gemäß dem Gesetz über den Landesentwicklungs-
plan des Landes Sachsen-Anhalt (LEP-LSA) vom 23.08.1999 (GVBI. LSA S. 244), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.07.2005 (GVBl. LSA S. 650) und dem 
Regionalen Entwicklungsplan Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg (REP A-B-W), in Kraft 
getreten am 24.12.2006, Grundzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums. 
Beide Programme betonen die Notwendigkeit der Strukturverbesserung der 
Zentralen Orte. 
 
Das Siedlungssystem ist in Sachsen-Anhalt durch eine dezentrale Struktur cha-
rakterisiert. In klarer Ausrichtung wird die Konzentration von Siedlungstätigkeit 
in den Zentralen Orten angestrebt. Der Wiedernutzung brach gefallener bzw. 
fehlgenutzter Siedlungsflächen, wie auch im vorliegenden Bebauungsplan, ist 
der Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen zu geben. So steht der 
vorliegende Bebauungsplan, unabhängig von der faktischen Zugehörigkeit 
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zum neuen Oberzentrum, im Einklang mit der Zielsetzung des Landesentwick-
lungsplanes, Grundzentren bzw. auch Grundzentren mit Teilfunktionen eines 
Mittelzentrums, als Standorte zur Konzentration von Einrichtungen der überört-
lichen Grundversorgung mit Gütern und Dienstleistungen zu sichern und zu 
entwickeln. 
 
Die Stadt ist gegenwärtig Teil der Planungsregion Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg. 
Für diese Planungsregion ist die Regionale Planungsgemeinschaft als Träger 
der Regionalplanung bestellt. Das Oberzentrum Dessau-Roßlau wird derzeit 
noch gemäß Punkt 3.1.3 Nr. 2 LEP-LSA als ländlicher Raum außerhalb der Ver-
dichtungsräume, aber mit relativ günstigen wirtschaftlichen Entwicklungspo-
tentialen eingeordnet. Insbesondere ist dabei für Dessau-Roßlau das Anstre-
ben einer differenzierten Funktionsverteilung, in Verbindung mit einer ange-
messenen Wirtschaftsentwicklung, als Träger der teilräumlichen Entwicklung zu 
unterstützen. 
 
Darüber hinaus ist, wie eingangs in den Vorbemerkungen benannt, aber 
auch in Bezug auf das Stadtentwicklungskonzept1 der Stadt Dessau-Roßlau 
nachvollziehbar, dem Wohnbedarf der Bevölkerung im Rahmen einer nach-
haltigen Raumentwicklung Rechnung zu tragen. Auf eine funktional sinnvolle 
Zuordnung von Nahversorgungseinrichtungen ist insbesondere abzustellen. Im 
Hinblick auf die integrierte Einordnung des geplanten Einkaufszentrums und 
die umfangreiche Wohnbebauung westlich der Magdeburger Straße wird mit 
vorliegendem Bebauungsplan letztlich auch ein ordnungspolitischer Konfliktlö-
sungsansatz für einen Teilbereich des Stadtteils Roßlau gefunden. 
 
Die Stadt ist in das klassifizierte Straßennetz gut eingebunden. Unter anderem 
führt die Bundesstraße B 187, Roßlau – Wittenberg – Jessen – Landesgrenze, in 
südlicher Randlage durch die Stadt. Von einem am Elbübergang gelegenen 
Knotenpunkt zweigt die Bundesstraße B 184, Magdeburg – Dessau – Leipzig in 
nördlicher bzw. südlicher Richtung ab. Letztgenannte Bundesstraße durchzieht 
westlich das Planungsgebiet vorliegenden Bebauungsplanes. 
 
Der Ortsteil Roßlau ist in das Schienennetz der Deutschen Bahn AG eingebun-
den und besitzt einen Bahnhof für den regionalen Schienenverkehr (Regio-
nalexpress und Regionalbahn). Der Landesentwicklungsplan sieht in Bezug 
auf Letzteres ferner vor, unter anderem für die regionale und überregionale 
Verknüpfung der Ober- und Mittelzentren sowie für die Erschließung von 
Fremdenverkehrsgebieten Neu- und Ausbaumaßnahmen im Bahnstreckenbe-
reich Dessau – Roßlau - Lutherstadt Wittenberg anzustreben. 
 
Die Stadt Dessau-Roßlau hatte zum 31.12.2007 90.001 Einwohner. Für den Hori-
zont 2015 weist die Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Lan-
desamtes für die Stadt Dessau-Roßlau eine Größenordnung von rd. 85.500 Ein-
wohnern aus. 
 

                                            
1 Stadtentwicklungskonzept (SEK) Stadt Roßlau, 2001 



 6 

Auch bezogen auf den Stadtteil Roßlau unternimmt die Doppelstadt Dessau-
Roßlau erhebliche Anstrengungen, um den Wohnungsmarkt, die Infrastruktur-
bereiche und die wirtschaftliche Situation weiter zu stabilisieren. Teil dieser An-
strengungen zur Attraktivierung des Wohn- und Wirtschaftsstandortes Dessau-
Roßlau, ist die geplante Umsetzung des vorliegenden Bebauungsplanes. 
 
 
2. BEGRÜNDUNG 
 
2.1 Entwicklung des Planes / Rechtslage 
 
Die im Regelfall im § 8 (2) Satz 1 Baugesetzbuch vorgeschriebene Entwicklung 
des Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan kann für vorliegenden 
Bebauungsplan nicht vollständig zur Anwendung kommen. Der Flächennut-
zungsplan ist mit Bekanntmachung im Amtsblatt vom 14.11.2002 wirksam ge-
worden. Der Flächennutzungsplan stellt im Geltungsbereich des vorliegenden 
Bebauungsplanes gewerbliche Bauflächen und Gemischte Bauflächen dar. 
 
Eine Einarbeitung der informellen Planungsebene des Stadtentwicklungskon-
zeptes in die Flächennutzungsplanung der Stadt Roßlau wurde bisher noch 
nicht vollzogen und ist im Rahmen eines gemeinsamen Flächennutzungspla-
nes der Doppelstadt Dessau-Roßlau beabsichtigt. Jedoch ist bereits heute aus 
dem Stadtentwicklungskonzept und den hier vertretenen Entwicklungsoptio-
nen sowie aus dem aktuell in Erarbeitung befindlichen Einzelhandels- und 
Zentrenkonzept mit hinreichender Sicherheit eine grundlegend ableitbare, 
städtebauliche Entwicklung, insbesondere auch mit dem Blick auf die Versor-
gungsinfrastruktur möglich. 
 
Der Plangeltungsbereich befindet sich im räumlichen Geltungsbereich des bis 
zum Jahr 1999 durch die Stadt Roßlau ausgearbeiteten Bebauungsplanent-
wurfes Nr. 5.2 „Gewerbegebiet West“. Es handelt sich im vorliegenden Fall um 
den südöstlich gelegenen Teil dieses Bebauungsplanes, welchen die Stadt als 
Verfahren beabsichtigt aufzuheben bzw. in seinem Geltungsbereich dahin-
gehend zu ändern, dass unter Bezugnahme auf vorliegenden Bebauungsplan 
und den hieraus abgeleiteten Entwicklungen, in den benachbarten Teilen des 
Bebauungsplanes Nr. 5.2 „Gewerbegebiet West“ eine städtebaulich-
räumliche Anpassung bzw. eine Neuaufstellung desselben erforderlich wird. 
 
Einzelhandelsbetriebe, wie die vorliegend geplanten, sind regelmäßig bis zur 
Vermutungsgrenze der Großflächigkeit auch in Gewerbegebieten zulässig. 
Insofern ergibt sich entsprechend der jüngsten Rechtsprechung des Bundes-
verwaltungsgerichtes erst ab ca. 800 m² Verkaufsfläche der planungsrechtlich 
anzusetzende Status der Großflächigkeit, welcher sodann in etwa einer Ge-
schossfläche von 1.200 m² entspricht. Da das beabsichtigte Einkaufszentrum in 
vorliegendem, vorhabenbezogenen Bebauungsplan dieses Maß übersteigt, 
setzt die Stadt an dieser Stelle ein Sondergebiet gemäß § 11 Baunutzungsver-
ordnung (BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Verbrauchermarkt“ fest. 
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Der vorhabenbezogene Bebauungsplan, B-Plan Nr. 57 "Einkaufszentrum Mag-
deburger Straße", dient der Errichtung eines Einkaufszentrums mit einer Ver-
kaufsfläche bis zu 3.600 m². Aufgrund der geplanten Größe und Flächeninan-
spruchnahme des Einkaufszentrums sowie der damit verbundenen überörtli-
chen Auswirkungen ist die vorliegende Planung raumbedeutsam im Sinne von 
raumbeeinflussend und raumbeanspruchend. 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BauGB sind die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung 
anzupassen. 
 
Aufgabe der Landesplanung gemäß § 1 Landesplanungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (LPIG) ist es, den Gesamtraum des Landes Sachsen-Anhalt 
und seiner Teilräume durch zusammenfassende, übergeordnete Raumord-
nungspläne und durch Abstimmung raumbedeutsamer Planungen und Maß-
nahmen zu entwickeln, zu ordnen und zu sichern. Leitvorstellung der Landes-
planung bei der Erfüllung dieser Aufgabe ist eine nachhaltige Raumentwick-
lung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen 
ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, groß-
räumig ausgewogenen Ordnung führt. Dabei sind gemäß LEP-LSA u. a. die 
natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, die Standort-
voraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklungen zu schaffen und gleichwer-
tige Lebensverhältnisse in allen Teilräumen herzustellen. 
 
Im System der Zentralen Orte ist gemäß LEP-LSA Ziffer 3.2.10 Z, REP A-B-W Ziffer 
5.2.1 Z die Stadt Dessau als Oberzentrum und die Stadt Roßlau gemäß LEP-LSA 
Ziffer 3.2.12 Z, REP A-B-W Ziffer 5.2.3 Z als Grundzentrum mit Teilfunktionen eines 
Mittelzentrums eingestuft. 
 
Die Stadt Roßlau ist seit 01. Juli 2007 Bestandteil der neu gebildeten Stadt Des-
sau-Roßlau. Nach Sinn und Zweck muss der Landesentwicklungsplan im Licht 
der neuen Gemeindegrenzen so ausgelegt werden, dass für die neue Ge-
meinde nun die höhere Stufe der zentralörtlichen Gliederung gilt. Das ergibt 
sich aus dem Leitbild für die kommunale Neugliederung im Land Sachsen-
Anhalt, für das Gesichtspunkte der Landsplanung und die Bewertung der Ver-
flechtungsbereiche und ihre Neuordnung maßgeblich waren. Darüber hinaus 
folgt aber auch daraus, dass die neue Stadt Dessau-Roßlau durch Gesetz ent-
standen ist (vgl. § 13 des Gesetzes zur kommunalen Neugliederung vom 
11.11.2005 GVBl. S. 692). Es handelt sich also um ein Neugliederungsgesetz 
und dieser Kategorie kommt nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ein 
"deutlicher planerischer Einschlag" zu (vgl. BVerfG, Begehl. vom 12.05.1992 - 2 
BvR 470/90 -). Entscheidend ist für die so getroffenen Entscheidungen insbe-
sondere auch, welche Funktion im zentralörtlichen Gefüge der neuen Einheit 
zukommt. So hat das Verfassungsgericht dieses Landes zu Eingemeindungen 
in die Stadt Gommern ausdrücklich ausgeführt, erst hierdurch sei eine leitbild-
gerechte Gemeinde entstanden, die ihrer Funktion als Grundzentrum gerecht 
werden könne (vgl. VerfG, Urt. vom 13.06.2006 - LVG 14/06 -). 
 



 8 

Wenn aber die kommunale Neugliederung gerade auch den Zweck verfolgt, 
funktionsfähige raumordnerische Einheiten zu bilden, muss auch mit ihrem 
Vollzug bereits auf diese zurückgegriffen werden. Für den vorliegenden Fall ist 
daher die neu gebildete politische Einheit Dessau-Roßlau komplett als Ober-
zentrum zu betrachten. 
 
Oberzentren sind gemäß LEP-LSA Ziffer 3.2.2 Z, REP A-B-W Ziffer 5.2.1 Z als 
Standorte hochwertiger spezialisierter Einrichtungen im wirtschaftlichen, kultu-
rellen, sozialen, wissenschaftlichen und politischen Bereichen mit überregiona-
ler und zum Teil landesweiter Bedeutung zu sichern und zu entwickeln. Mit ih-
ren Agglomerationsvorteilen sollen sie sich auf die Entwicklung der gesamten 
Teilräume nachhaltig auswirken. Sie sollen darüber hinaus als Verknüpfungs-
punkte zwischen großräumigen und regionalen Verkehrssystemen wirken. 
 
Die Zentralen Orte sind traditionell auch die zentralen Standorte des Einzel-
handels. Entsprechend der jeweiligen Zentralitätsstufe sind ausreichend Flä-
chen für den Einzelhandel bereitzustellen, damit sich der Einzelhandel so ent-
wickeln kann, dass die Bevölkerung mit einem differenzierten und bedarfsge-
rechten Warenangebot in zumutbarer Erreichbarkeit versorgt werden kann. 
 
Gemäß dem Ziel der Raumordnung des LEP-LSA Ziffer 3.2.8 Z ist die Auswei-
sung von Sondergebieten für Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbe-
triebe und sonstige großflächige Handelsbetriebe im Sinne von § 11 Abs. 3 der 
Baunutzungsverordnung an Zentrale Orte der oberen oder mittleren Stufe zu 
binden. 
 
Auf der Grundlage der Bewertung der gesamten neuen Stadt Dessau-Roßlau 
als Oberzentrum verstößt das planungsgegenständliche Einkaufszentrum aus 
dem Bebauungsplan Nr. 57 nicht gegen das Ziel zu Ziffer 3.2.8 des Landesent-
wicklungsplanes. 
 
Durch die Stadt Roßlau wurde im Jahre 2005 eine Untersuchung zu den wirt-
schaftlichen, städtebaulichen und raumordnerischen Auswirkungen2 der ge-
planten Ansiedlung beauftragt, welche grundsätzlich im Sinne einer gutach-
terlichen Untersuchung die Tragfähigkeit im Zusammenhang mit den in den 
Vorbemerkungen dieser Begründung zitierten allgemeinen Entwicklungen im 
Lebensmitteleinzelhandel attestiert. 
 
Auf Grund der eingangs benannten planungsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen stellt die Stadt Dessau-Roßlau den Bebauungsplan als Bebauungsplan 
der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB, in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBL. I S. 3318) auf. Im Detail handelt es 
sich bei vorliegendem Bebauungsplan um einen Bebauungsplan der Innen-

                                            
2 GMA – Untersuchungen zu den wirtschaftlichen, städtebaulichen und raumordnerischen 
Auswirkungen des Ansiedlungsvorhabens an der Magdeburger Straße, Ludwigsburg, Dezem-
ber 2005 
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entwicklung gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1. Er wird gemäß § 13 a Abs. 2 ff im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. 
 
Die zulässige Grundfläche beträgt weniger als 2 ha. Entsprechend der festge-
setzten Grundflächenzahlen für die Mischgebiete von 0,6 und das Sonderge-
biet "Verbrauchermarkt" von 0,8 ergibt sich im Zusammenspiel mit der nach  
§ 19 BauNVO maßgebenden Grundfläche in der Gesamtheit eine zulässige 
Grundfläche von 1,59 ha. 
 
Da es sich hier um einen Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von 
Innenbereichsflächen mit einer Gesamtgrundfläche von weniger als 
20.000 m² handelt, sind die Voraussetzungen des § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 
BauGB erfüllt und somit ist die Aufstellung im beschleunigten Verfahren nach 
§ 13a Abs. 2 ff BauGB möglich. Danach gelten die Vorschriften des verein-
fachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 BauGB entsprechend. Ins-
besondere wird hier von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und dem 
Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen. Darauf wurde die Öffentlichkeit 
im Rahmen der  Bekanntmachung hingewiesen. 
 
Gemäß Anlage 1 Nr. 18.8 i. V. m. Nr. 18.6 des UVPG ist für das Vorhaben eine 
allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls (s. § 3c Abs. 1 Satz 1 UVPG) erforderlich, 
weil ein Bebauungsplan für den Bau eines großflächigen Einzelhandelsbetrie-
bes aufgestellt wird und der Prüfwert für die Vorprüfung überschritten wird. Die 
UVP-Vorprüfung wird als Anhang 1 Bestandteil dieser Begründung. Vorliegend 
stellt sich das Ergebnis in der Form dar, dass keine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen ist. 
 
Träger des Vorhabens ist der Projektentwickler U. Bagge GmbH & Co. KG, wel-
cher u. a. beabsichtigt, einen EDEKA-Verbrauchermarkt in Zusammenhang 
mit einem ALDI-Discountmarkt sowie einem Sonderpostenmarkt am Standort 
anzusiedeln. In der Summe können maximal 3.600 m² Verkaufsfläche zum Ver-
kauf nicht zentrenrelevanter Sortimente (angenommen Nahrungs- und Ge-
nussmittel) entstehen (s. a. Kap. 3.1.1 Sondergebiete (SO)). Die Einzelheiten 
hierzu regelt der abzuschließende Durchführungsvertrag unter Anwendung 
der neuen Vorschriften des § 12 (3a) BauGB, i. V. m. einer Festsetzung gemäß 
§ 9 (2) Nr. 2 BauGB. 
 
Die durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan ausgelösten Konflikte im 
Hinblick auf den Immissionsschutz sowie die verkehrlichen Erfordernisse sind 
durch die Einbeziehung aller relevanten, benachbarten Flächen in den Gel-
tungsbereich und die damit verbundenen Festsetzungen ausreichend im Sin-
ne des Ordnungs- und Nachhaltigkeitsprinzips gemäß § 1 Abs. 5 BauGB gelöst. 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 57 „Einkaufszentrum Magdebur-
ger Straße“ wird somit als Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13 a 
BauGB aufgestellt. Eine geordnete städtebauliche Entwicklung in diesem Teil 
des Gemeindegebietes bleibt gewahrt. Der Flächennutzungsplan wird im 
Wege der Berichtigung angepasst (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
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2.2 Gebietsabgrenzung/Berücksichtigung angrenzender Planungen 
 
Die Gesamtgröße des Plangebietes beträgt rd. 2,75 ha. 
 
Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren grenzen nördlich und nordwestlich 
weitere Gewerbegebiete, respektive Verkehrsflächen zu deren Erschließung 
an das Plangebiet an.  Westlich und südwestlich sowie südlich des Geltungs-
bereiches schließen sich Gemischte Bauflächen im Sinne von Wohn- und 
Gemengelagen mit ihren verkehrlichen Erschließungsanlagen an. Östlich des 
Plangeltungsbereiches befindet sich die Gartensparte Friedensgarten e. V.. In 
Randlage des Erschließungsweges der Gartenanlage steht ein einzelnes 
Wohnhaus (Magdeburger Str. 26). In den eingangs benannten, vorbereiteten 
Bauleitplanungen bzw. informellen Planungen der Stadt Roßlau wird das 
Plangebiet des vorliegenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 57, 
im Rahmen seines bisherigen Bestandes gewürdigt bzw. in den vormals beste-
henden Grenzen des Bebauungsplanes Nr. 5.2 „Gewerbegebiet West“ be-
rücksichtigt (s. Kapitel 2.1). Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 57 
„Einkaufszentrum Magdeburger Straße“ berücksichtigt im erforderlichen Um-
fang die absehbaren Maßnahmen, welche sich aus den angrenzenden, zu 
beachtenden planungsrechtlichen Gegebenheiten herausstellten. 
 
2.3 Notwendigkeit der Planaufstellung/Ziele, Zwecke und Auswirkungen 

des Bebauungsplanes 
 
Der Vorhabenträger, die U. Bagge GmbH & Co. KG plant die Errichtung eines 
Einkaufszentrums mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten mit einer Gesamt-
verkaufsfläche von maximal 3.600 m². Der Verkaufsflächenanteil der Lebens-
mittelanbieter (Hauptnutzung) wird davon maximal 2.160 m² betragen. Damit 
liegt der Schwerpunkt der geplanten Hauptnutzungen mit etwa 60% im Nah-
rungs- und Genussmittelbereich und stellt sich als Versorgungszentrum, insbe-
sondere für die westlich der B 184 gelegenen Wohngebiete der Stadt sowie 
für die im regionalen Einzugsbereich, im nördlichen Umland gelegenen Ge-
meinden bzw. Ortsteile der Stadt Dessau-Roßlau dar. 
 
Das Sondergebiet „Verbrauchermarkt“ erhält eine Straßenverkehrsanbindung 
von der Bundesstraße B184 über eine neue lichtsignalgeregelte Einmündung 
zwischen der Magdeburger Str. 38 und 40 (sog. Holländer Straße) sowie eine 
untergeordnete Zufahrt (nur rechtsabbiegende Verkehre) aus dem Knoten 
Magdeburger Straße - Mitschurinstraße. 
 
Die Realisierung dieses Vorhabens wird von der Stadt Dessau-Roßlau unter-
stützt. Nach geltendem Planungsrecht ist das Vorhaben gemäß §§ 34 oder 35 
BauGB am vorgesehenen Standort nicht zulässig. Aus diesem Grund ist die 
Durchführung eines Bauleitplanverfahrens erforderlich. Unter Anwendung von 
§ 13a i. V. m. § 12 BauGB, soll ein Bebauungsplan der Innenentwicklung als 
vorhabenbezogener Bebauungsplan aufgestellt werden. Das Verfahren wur-
de insbesondere gewählt, um an dem städtebaulich exponierten Standort 
nur das konkrete Bauvorhaben zuzulassen. Der Vorhabenträger hat sich ver-
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pflichtet, das Vorhaben und die Erschließungsmaßnahmen, auf Grund eines 
mit der Stadt geschlossenen Durchführungsvertrages, innerhalb einer be-
stimmten Frist durchzuführen. 
 
Durch die Wahl des Verfahrens des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
nach § 12 BauGB soll Planungsrecht für ein konkretes Vorhaben geschaffen 
werden. Der Durchführungsvertrag gemäß § 12 Abs. 1 BauGB gewährleistet 
die Umsetzung des Vorhabens und der dafür erforderlichen Erschließung in 
einem bestimmten Zeitraum. Das Planungsinstrument des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes gewährleistet, dass das Gesamtvorhaben in einer städ-
tebaulichen Einheit realisiert wird, welches einem konkreten Zeitraum unter-
liegt. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Arbeitsmarkt sind eher als marginal 
einzuschätzen. Durch die eingangs in den Vorbemerkungen benannten Vor-
gänge der Verlagerung von Standorten, ist davon auszugehen, dass dies 
auch überwiegend im Bereich der bestehenden Personalstrukturen erfolgen 
wird. Auf Grund der Distanz des Plangebietes zum Roßlauer Zentrum und der 
Nutzungsstrukturen im unmittelbaren Umfeld, ist eine funktionsräumliche Ver-
knüpfung mit der zentralen Haupteinkaufslage nicht zu erwarten. Eine gute 
Erreichbarkeit zu Fuß oder mit dem Fahrrad ist allerdings für die angrenzenden 
Wohnquartiere gegeben. Damit kann das Plangebiet als städtebaulich integ-
riert, im Hinblick auf die geplante Größenordnung und Qualität des zentralen 
Versorgungsbereiches, aber auch als autokundenorientiert charakterisiert 
werden. 
 
Der Schwerpunkt der geplanten Nutzungen liegt mit der Realisierung eines 
Kombi-Standortes Vollsortimenter/Discounter im Nahrungs- und Genussmittel-
sektor. Als Betreiber sind EDEKA (Vollsortimenter) und ALDI (Discounter) vorge-
sehen. Beide Anbieter betreiben bereits Lebensmittelmärkte im Dessau-
Roßlauer Stadtgebiet. Die Etablierung der Märkte am Planstandort „Magde-
burger Straße“ ist, in Bezug auf den Standort im Ortsteil Rodleben, i. S. des 
GMA-Gutachtens3 als Verlagerung zu werten, ebenso gilt dies auch in Bezug 
auf den innerstädtisch, im Bereich des Schillerplatzes gelegenen EDEKA-Markt, 
wobei sich hier aber die Verkaufsfläche deutlich erhöhen wird. 
 
Zwischenzeitlich stellt sich das vorliegende Plangebiet des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 57 (ehemals Nr. 13 Stadt Roßlau) somit sehr eng mit 
den Entwicklungsoptionen im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 204 "Handels-
quartier am Schillerplatz" der Stadt Dessau-Roßlau dar. Die hier vom gleichen 
Vorhabenträger beabsichtigte Entwicklung eines Handelsquartiers mit einem 
NP-Markt, in Ergänzung mit Sortimenten der Bereiche Bekleidung, Wäsche 
bzw. Schuh- und Lederwaren sowie weiteren kleineren Ladenlokalen und 
Gastronomie, lassen deutlich werden, dass das gegenwärtig innerstädtisch 
vorhandene Warenangebot absehbar einer weiteren qualitativen Verbesse-
                                            
3 GMA – Untersuchungen zu den wirtschaftlichen, städtebaulichen uns raumordnerischen 
Auswirkungen des Ansiedlungsvorhabens an der Magdeburger Straße, Ludwigsburg, Dezem-
ber 2005 
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rung zugeführt und es im Lebensmitteleinzelhandel somit weitere Strukturver-
änderungen in der Stadt geben wird. Hiervon werden auf Grund der Attrakti-
vität der Einzelhandelsstandorte im vorliegenden Plangeltungsbereich sowie 
im Bereich des „Handelsquartiers am Schillerplatz“, die Einzelhandelsbetriebe 
im Nahrungs- und Genussmittelbereich am Standort „Westcenter“ und in der 
Nordstraße betroffen sein. 
 
Die Schließung des Netto-Marktes (ehemals Kondi) in der Karl-Liebknecht-
Straße sowie des EDEKA-neukauf-Marktes am Schillerplatz und dessen Ersatz 
durch einen NP-Markt am selben Standort, als auch den Edeka-Markt im vor-
liegenden Plangeltungsbereich, lässt mit Blick auf den zu erwartenden Attrak-
tivitätsverlust weiterer, bestehender „Nahversorger“ und die Verlagerung des 
Aldi-Marktes in den Standort des vorliegenden Plangeltungsbereiches, somit 
nur eine überschaubare Zunahme an Verkaufsfläche im Nahrungs- und Ge-
nussmittelbereich im Stadtteil Roßlau erwarten. Zu dieser zusammenfassenden 
Aussage kommt, unter Einbeziehung weiterer betriebswirtschaftlicher Einfluss-
größen, im Grundsatz auch das GMA-Gutachten aus dem Jahr 2005, wenn-
gleich hier für den vorliegenden Plangeltungsbereich noch von einem erwei-
terten Nicht-Lebensmittelsortiment anteilig ausgegangen wurde. 
 
Mit der Ansiedlung des beabsichtigten Vorhabens im Bereich Lebensmittel-
einzelhandel befindet sich die Stadt insgesamt in Übereinstimmung mit den 
konkreten Zielen der Raumordnung zur Regionalentwicklung (s. a. Kapitel 2.1). 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 57 ist für die Stadt Dessau-Roßlau 
letztlich eine raumbedeutsame Standortentwicklung, welche die bedarfsge-
rechte Ergänzung, in Bezug auf die Handelsstandorte in der bisher bestehen-
den, respektive sich entwickelnden Größenordnung raumbeeinflussend wie-
derspiegelt. Mit der Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 57 „Einkaufs-
zentrum Magdeburger Straße“ erfolgt auch ein wichtiger Beitrag, hinsichtlich 
der Stabilisierung des Einzelhandels mit Verkauf an Endverbraucher im ländli-
chen Raum der angrenzenden Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg. 
Alternative, integrierte Standorte mit vergleichbar flexibel wie verkehrsgünstig 
entwickelbaren Konditionen sieht die Stadt Dessau-Roßlau gegenwärtig in 
diesem Teil ihres Stadtgebietes nicht. So geht die Stadt – entsprechend dem 
Einzelhandels- und Zentrenkonzept davon aus, dass zukünftig die drei Standor-
te Luchplatz, Schillerplatz und der Vorliegende, an der Magdeburger Straße, 
die zukunftsfähigen Nahversorgungszentren innerhalb des Stadtteils Roßlau 
sein werden. 
 
 
3. PLANINHALT 
 
3.1 Baugebiete 
 
Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB werden aus den Darstellungen von Gemisch-
ten Bauflächen im Flächennutzungsplan für den vorliegenden Bebauungs-
plan Festsetzungen für Mischgebiete entwickelt. Für die geplanten Einzelhan-
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delsbetriebe werden abweichend von den Darstellungen des Flächennut-
zungsplanes in Form von Gewerblichen Bauflächen, Sondergebiete festge-
setzt. Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Zuge 
der Berichtigung angepasst. 
 
3.1.1 Sondergebiete (SO) 
 
Im Hinblick auf den vorgesehenen Nutzungszweck werden ein Großteil der 
Flächen im Plangeltungsbereich des vorliegenden, vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes als Sondergebiet (SO) festgesetzt. Der Standort für das ge-
plante Versorgungszentrum ist ein z. T. ehemals, in Teilen auch noch gegen-
wärtig genutztes, gewerbliches Gelände im Nordwesten von Roßlau. Das 
Plangebiet verfügt auf Grund seiner direkten Lage an der Magdeburger Stra-
ße (B 184) über eine hohe Verkehrs- und Werbegunst. Auf dem ebenerdigen 
Areal befinden sich neben leerstehenden Produktions- bzw. Verwaltungsge-
bäuden sowie Brachflächen, auch ein Holzfachmarkt und eine Wertstoffauf-
kaufstelle. Der Holzfachmarkt verlagert seinen Standort im Zuge der Umset-
zung des vorliegenden Vorhabens in das nordwestlich angrenzende Gewer-
begebiet. 
 
Im vorliegenden Bebauungsplan wird seitens der Stadt Dessau-Roßlau die 
sondergebietstypische Nutzung auf Grund der beabsichtigten Ansiedlung 
festgesetzt. Zentrenrelevante Sortimente, wie sie bereits in dem im Jahr 2003 
für die Stadt Roßlau durch die GMA gefertigten Einzelhandelskonzept aufgelis-
tet wurden, werden am Standort nach Abwägung, bis auf Ausnahmen, als 
Hauptnutzung ausgeschlossen.  
 
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird zukünftig die Einzel-
handelsentwicklung im Geltungsbereich gesteuert; die Inhalte des Planes ent-
sprechen den Aussagen des inzwischen vorliegenden Einzelhandelsgutach-
tens der GMA für Dessau-Roßlau. Dieses bezieht sich in seinen inhaltlichen 
Wertungen hauptsächlich auf zwei Bereiche: 
 
Die im Umfeld von Vollsortimentern und Lebensmitteldiscountern üblicherwei-
se anzutreffenden, zentrenrelevanten Sortimente Blumen, Telekommunikati-
onsbedarf, Lotto/Toto/Zeitschriften usw., können sich ab einer bestimmten 
Größenordnung negativ auf die zentralen Versorgungsbereiche in Roßlau 
auswirken. Ein völliger Ausschluss dieser zentrenrelevanten Sortimentsbestand-
teile ist aber im Hinblick auf die Belange des Vorhabenträgers unangemessen, 
eine unbeschränkte Zulässigkeit kann jedoch w. v. dazu führen, dass allein 
durch die Größe der Verkaufsfläche zentrenrelevanter Randsortimente schäd-
liche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche entstehen. In Überein-
stimmung mit der Ausnahmeklausel aus dem Einzelhandelsgutachten sollen 
die o. a. zentrenrelevanten "Randsortimente" deshalb in begrenztem Umfang 
mit max. 100 m² je Nutzungseinheit zulässig sein. Die Gesamtverkaufsfläche 
dieser zulässigen Nutzungen soll jedoch 300 m² nicht überschreiten. Durch die 
typisierende Begrenzung dieser zulässigen Nutzungen und die Obergrenze der 
Verkaufsfläche soll sichergestellt werden, dass es sich ausschließlich um Sorti-
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mente aus dem Nah- und Grundversorgungsbereich mit geringer Wertigkeit 
(keine Waren des gehobenen und höheren Bedarfs) handelt und diese sich 
nicht zu eigenständigen Kundenmagneten mit unerwünschten Auswirkungen 
auf andere zentrale Versorgungsbereiche der Stadt entwickeln. 
 
Der Bebauungsplan trifft in diesem Sinne unter Berücksichtigung des Einzel-
handels- und Zentrenkonzeptes Festsetzungen zur Zulässigkeit konkreter, sorti-
mentsbezogener Einzelhandelsnutzungen. Entsprechend der im Einzelhandels- 
und Zentrenkonzept sich abzeichnenden Funktion als Versorgungsbereich sol-
len Service- und Dienstleistungseinrichtungen aus den Bereichen Imbiss, Frisör 
und Textil- und Lederwarenreinigung das Angebot am Standort abrunden. 
Ebenso werden im v. g. Sinne Schank- und Speisewirtschaften zugelassen. Zu-
dem erfolgt eine mit dem Vorhabenträger abgestimmte Reduzierung der 
Verkaufsfläche insgesamt von 4000 m² auf 3.600 m². 
 
Im Hinblick auf eine verträgliche Nachbarschaft, in Bezug auf die schützens-
werten Wohnnutzungen im südwestlichen Randbereich, aber auch im südöst-
lichen Teilbereich der Kleingartenanlage Friedensgarten e. V., respektive des 
hier anzutreffenden einzelnen Wohnhauses, werden Schallschutzmaßnahmen 
festgesetzt. 
 
Bei der Beurteilung des Einzelgenehmigungsverfahrens ist somit das Schall-
technische Gutachten Nr. A2007.0374 zum Bebauungsplan der Innenentwick-
lung Nr. 57 „Einkaufszentrum Magdeburger Straße“ der Stadt Dessau-Roßlau 
vom 13.03.2007 als verbindliche Grundlage heranzuziehen. Es wird als Anhang 
2 Bestandteil dieser Begründung. 
 
Die Festsetzungen von Art und Maß der baulichen Nutzung sollen in Bezug auf 
das Sondergebiet ein hohes Maß an Flexibilität ermöglichen. Die festgesetzte 
Grundflächenzahl ist im Hinblick auf die beabsichtigte Neubebauung ausrei-
chend bemessen. Die geringfügige Überschreitungsmöglichkeit des § 19 Abs. 
4 Satz 2, 2. Halbsatz BauNVO wurde dabei nicht ausgeschlossen. Die Festset-
zung der 1-geschossigen Bauweise greift die elementetypischen Baustrukturen 
für Versorgungszentren dieser Art auf. Die abweichende Bauweise ermöglicht 
auch Gebäudelängen über 50 m, wie im vorliegenden Fall beabsichtigt.  
 
Die festgesetzten Baugrenzen regeln die zur Verfügung stehenden überbau-
baren Grundstücksflächen. Mit der vom Vorhabenträger beabsichtigten An-
ordnung der Baukörper des Versorgungszentrums werden auf den verblei-
benden, östlich orientierten Flächen des Sondergebietes Stellplatzanlagen für 
das sondergebietsbezogene Parken festgesetzt. Auf Grund des hier ange-
strebten Charakters als Stellplatzanlage, mit der erfolgten Zuordnung zum ge-
planten Bauvorhaben, erübrigen sich weitere Festsetzungen zum Maß der 
baulichen Nutzung. Das Festsetzen einer Baugrenze wird für die Stellplatzan-
lagen seitens der Stadt im vorliegenden Fall als entbehrlich angesehen. 
 

                                            
4 Lärmkontor GmbH, Hamburg 
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In der Gesamtsicht geht die Stadt, wie in den vorstehenden Kapiteln bereits 
ausgeführt, davon aus, dass durch den vorliegenden Bebauungsplan eine 
sondergebietsbezogene Nutzung im Hinblick auf ein Versorgungszentrum, 
entsprechend den gegenwärtigen und zukünftig absehbaren Marktanforde-
rungen vorgegeben wird und ein bauplanungsrechtlich gesichertes Flächen-
potential für eine kurzfristig vollziehbare Investitionsentscheidung, im Rahmen 
der Stärkung und Steuerung des Einzelhandelsangebotes im Stadtteil Roßlau, 
genutzt werden kann. 
 
3.1.2 Mischgebiete (MI) 
 
Im Sinne des § 12 (4) BauGB werden einzelne Flächen außerhalb des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes einbezogen. Diese werden aus der Darstellung 
von Gemischten Bauflächen im Flächennutzungsplan der Stadt Dessau-
Roßlau als Mischgebiete (MI) entwickelt. Die im Bereich der B 184 im Gel-
tungsbereich des vorliegenden Bebauungsplanes anzutreffenden Nutzungen 
von Gastronomie, Beherbergung, Dienstleistungsnutzungen usw. bis hin zum 
Wohnen, stellen eine gewachsene Wohn- und Versorgungssituation dar. Der 
Bebauungsplan stützt die vorhandene Mischnutzung und stellt in Bezug auf 
die angrenzenden Nachbarschaften die Schützwürdigkeit der festgesetzten 
Baugebiete klar. Die überbaubare Grundstücksfläche ist resultierend aus dem 
Bestand in den Mischgebieten so festgesetzt, dass eine sinnvolle Ausnutzung 
der vorhandenen Baugrundstücke möglich ist. Somit kann, hauptsächlich un-
ter Berücksichtigung der vorhandenen Altsubstanz, ein dauerhaftes Angebot 
für eine mischgebietstypische Nutzung der vorhandenen Flächen mit vorlie-
gender Bauleitplanung durch die Stadt unterbreitet werden. Resultierend wird 
angrenzend an die B 184 im Geltungsbereich eine 3-geschossige Bauweise als 
Höchstmaß festgesetzt. 
 
Im Sinne einer verträglichen Nachbarschaft mit den angrenzenden gewerbli-
chen bzw. Sondernutzungen, erfolgt eine horizontale Gliederung in Teilberei-
chen. Neben der Tatsache, dass über textliche Festsetzungen in den Misch-
gebieten die allgemeinen und ausnahmsweise zulässigen Vergnügungsstät-
ten und Tankstellen ausgeschlossen werden, da diese den städtebaulichen 
Planungsabsichten der Stadt in diesem Bereich, in Bezug auf derart anzusie-
delnde Nutzung widersprechen, erfolgt eine Gliederung bezüglich des Woh-
nens. Es wird festgesetzt, dass die ständige Wohnnutzung in den rückwärtigen 
Bereichen der festgesetzten Mischgebiete (MI) ausgeschlossen wird. Dies 
trägt zum Einen dem Umstand Rechnung, dass traditionell entlang der Mag-
deburger Straße im straßennahen Bereich Wohnnutzung in den entsprechen-
den Gebäuden stattfindet und es das städtebauliche Entwicklungsziel der 
Stadt Dessau-Roßlau ist, dass dieses auch ferner hin Bestand hat. Eine rück-
wärtige Wohnbebauung der Grundstücke ist dagegen nicht ortstypisch und 
damit von der Stadt kein angestrebtes städtebauliches Entwicklungsziel. 
 
Hinzu tritt, dass durch die zukünftig benachbart vorhandene Sondergebiets-
nutzung, aber auch mit Blick auf eine mögliche Revitalisierung angrenzender 
Gewerbeflächen, gesunde Wohnverhältnisse hier nur durch zusätzliche passi-
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ve Schallschutzmaßnahmen zu erreichen wären, welches wiederum im Ver-
hältnis Aufwand/Nutzen aus siedlungsstrukturellen Notwendigkeiten heraus 
keine Basis für die Stadt Dessau-Roßlau besitzt. 
 
Die geschlossene Bauweise ist entlang der B 184 charakteristisch für die An-
ordnung der Gebäude. Häufig wurden in der Vergangenheit bauliche Anla-
gen auf- bzw. an die angrenzenden Grundstücksgrenzen errichtet. Die resul-
tierende Geschlossenheit des Straßenzuges und damit des Ortsbildes entlang 
der Magdeburger Straße soll auch mit vorliegender Bebauungsplanung ge-
wahrt bleiben. In diesem Sinne wird durch den Bebauungsplan für die in Rede 
stehenden Teile der Baugebiete die geschlossene Bauweise, ohne seitliche 
Grenzabstände, als Möglichkeit der Bebauung festgesetzt. Die Möglichkeit 
des Hervortretens von Gebäudeteilen über die festgesetzte Baugrenze in ge-
wissem Umfang, ist desweiteren ein Angebot zur Flexibilität im Rahmen der 
bestehenden Grundstücksnutzungen. 
 
Für alle im Bebauungsplan festgesetzten Baugebiete gelten folgende Ausfüh-
rungen: 
 
- Werden für die einzelnen Bauvorhaben Grundwasserabsenkungen erfor-

derlich, ist hierfür gemäß §§ 4 und 5 des Wassergesetzes für das Land Sach-
sen-Anhalt (WG LSA) in der Bekanntmachung der Neufassung vom 12. April 
2006 (GVBI. LSA Seite 248) die wasserrechtliche Erlaubnis bei der Unteren 
Wasserbehörde zu beantragen.  

 
- Nach § 9 Abs. 3 des Denkmalschutzgesetzes für Sachsen-Anhalt 

(DenkmSchG LSA, GVBI. LSA Nr. 33/1991 vom 28.10.1991) sind Befunde mit 
den Merkmalen eines Kulturdenkmales sofort anzuzeigen und zu sichern. Bis 
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige ist am Fundort alles unverän-
dert zu lassen. Eine wissenschaftliche Untersuchung durch Beauftragte das 
Landesamtes für archäologische Denkmalpflege Sachsen-Anhalt ist zu er-
möglichen. Die topographische Situation weist auf eine archäologische Re-
levanz des Plangebietes hin, so dass die archäologische Landesaufnahme 
zur Entdeckung von archäologischen Denkmalen im Geltungsbereich des 
Vorhabens führen kann. Die bauausführenden Betriebe sind auf die Einhal-
tung der gesetzlichen Meldepflicht gemäß § 9 (3) DenkmSchG-LSA im Falle 
unerwartet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde hinzuweisen. 

 
- Die Anschlussbedingungen von Vorhaben an die öffentliche Abwasserka-

nalisation sind mit dem zuständigen Ver- und Entsorger (DESWA GmbH) 
durch die jeweiligen Bauherren zu regeln.  

 
- Im Plangebiet befinden sich Grenzeinrichtungen sowie Vermessungsmar-

ken des amtlichen Lage- und Höhenfestpunktfeldes, welche gegebenen-
falls durch zukünftige Bautätigkeit zerstört werden können. In diesem Zu-
sammenhang ist auf die Regelung nach § 5 und § 22 des Vermessungs- 
und Geoinformationsgesetzes Sachsen-Anhalt vom 22.5.1992, zuletzt geän-
dert durch Gesetz zur Änderung des Vermessungs- und Katastergesetzes 
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des Landes Sachsen-Anhalt vom 03.08.2004 (GVBI. LSA, S. 486) zu verwei-
sen, wonach derjenige ordnungswidrig handelt, der unbefugt Grenz- und 
Vermessungsmarken einbringt, verändert oder beseitigt.  

 
- Anfallende Abfälle sind nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Förde-

rung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseiti-
gung von Abfällen, Abfallgesetz (AbfG LSA, GVBl. LSA Nr. 11/1998, zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 22.12.2004, GVBl. LSA 2004, S. 852, 853) zu ent-
sorgen. Verwertbare Abfälle sind einer Recyclinganlage zuzuführen. Dabei 
ist der Nachweis über die Zulässigkeit der Entsorgung/Verwertung gemäß 
der Verordnung über Verwertungs- und Beseitigungsnachweise (Nachweis-
verordnung- NachwV v. 10.09.1996, BGBl. I, Nr.47, S. 1382) zu führen. Gemäß 
der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Dessau-Roßlau (Abfall-
entsorgungssatzung) besteht zur Abfallentsorgung Anschluss- und Benutzer-
zwang. 

 
- Öffentliche und gewerbliche Einrichtungen sind verpflichtet alle anfallen-

den Abfälle entsprechend der jeweils gültigen Abfallentsorgungssatzung 
der Stadt Dessau-Roßlau einer ordnungsgemäßen Verwertung bzw. Entsor-
gung zuzuführen. 

 
- Nicht wiederverwertbarer Bodenaushub ist in Abstimmung mit dem zustän-

digen Amt für Umwelt und Landwirtschaft zu verbringen. 
 
- Verpackungsmaterialien sind nach der Verordnung über die Vermeidung 

von Verpackungsabfällen (Verpackungsverordnung – VerpackV) vom 
21.08.1998, zuletzt geändert durch die 4. Verordnung zur Änderung der 
Verpackungsverordnung vom 30.12.2005 (BGBl. I Nr. 1 S. 2) einer Verwer-
tung zuzuführen. Eine Abgabe an die Müllannahmestellen ist unzulässig. 

 
3.2 Grünflächen 
 
Die im Plangebiet festgesetzten Grünflächen werden als private bzw. öffentli-
che Grünflächen mit ihrer jeweiligen Zweckbestimmung festgesetzt. Sie die-
nen nicht als Maßnahmenflächen für auszugleichende Eingriffe in Natur und 
Landschaft, da zu erwartende Eingriffe gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB vor 
der planerischen Entscheidung als erfolgt oder zulässig gelten. Damit oblie-
gen sie lediglich dem Minimierungsgebot und fungieren in gestalterischer Hin-
sicht gliedernd, im Übergangsbereich zwischen den Baugebieten und den 
angrenzenden Verkehrsflächen. Gleiches gilt für die festgesetzten Pflanzun-
gen im Bereich des Sondergebietes Verbrauchermarkt, zur Eingrünung der 
Stellplatzanlagen. 
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3.3 Verkehrsflächen/Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
 
- Straßenverkehrs- und Wegeflächen 
 
Die Festsetzung der Verkehrsflächen im Bebauungsplan orientiert sich über-
wiegend am Bestand. Die in der Vergangenheit überbaute Zufahrt zwischen 
der Magdeburger Str. 38 und 40 fungiert zukünftig, neben der Möglichkeit aus 
Richtung Stadt kommend bereits am Knoten Magdeburger Straße / Mitschu-
rinstraße rechts abbiegen zu können, als Hauptanbindung an die Magdebur-
ger Straße (B184). Allerdings soll es den Besuchern des Einkaufszentrums aus 
Gründen der Verkehrssicherheit nicht ermöglicht werden, die erstgenannte 
Aufbindung auch wieder zum Verlassen des Grundstücks zu benutzen. Hier gilt 
ausschließlich die Pflicht zur Benutzung der Holländer Straße. Dafür wird im 
Bebauungsplan ein "Bereich ohne Ausfahrt" festgesetzt. Die Sicherstellung die-
ser Form der Erschließung wird im Rahmen der Beurteilung der Erschließungs-
planung und des Bauantrages geprüft und vor Ort überwacht. 
 
Etwas anderes gilt für die Anlieger und Nutzer der Gartenanlage südöstlich 
des Plangebietes. Sie sollen auch künftig an der bestehenden Einmündung 
wieder auf die Magdeburger Straße auffahren können; allerdings mit der Ein-
schränkung, nur rechts abbiegen zu können.  Dies ist vor dem Hintergrund der 
Vermeidung unfallgefährdender Linksabbiegevorgänge für diesen Bereich 
gerechtfertigt. 
 
Die Aufnahme eines Teilabschnittes der B 184 in den vorliegenden Plangel-
tungsbereich hat zudem zum Ziel, in diesem Bereich die notwendige Verkehrs-
flächenbreite festzusetzen, so dass eine neue Gestaltung der Einmündungssi-
tuation in die Holländer Straße, im Sinne der Herrichtung der notwendigen 
Knotenpunktgeometrie entstehen kann. 
 
Entsprechend eines erarbeiteten Verkehrsgutachtens5 für die Erschließung des 
Sondergebietes Verbrauchermarkt, ist zur Vermeidung von Behinderungen 
des fließenden Verkehrs, bei Beachtung der Prognosewerte 2015, der vorge-
nannte Umbau des Einmündungsbereiches im Rahmen der Erschließung des 
festgesetzten Sondergebietes herzustellen. 
 
In diesem Bereich wirkt der vorliegende Bebauungsplan planfeststellungsver-
fahrensersetzend und schafft, im Zusammenhang mit der schalltechnischen 
Beurteilung des Knotens und der parallel zeitversetzt erarbeiteten ingenieur-
technischen Straßenausbauplanung, die Vorraussetzungen entsprechend der 
verkehrsplanerischen Erfordernisse. Für die angestrebten Veränderungen im 
Knotenbereich der Bundesstraße B 184/Holländer Straße wird nach § 12 Fern-
straßengesetz (FStrG) – Änderung einer höhengleichen Kreuzung, ist die Ab-
stimmung mit bzw. Beteiligung des Landesbetriebes Bau, als Träger der Stra-
ßenbaulast im straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren erforderlich. Ge-

                                            
5 Verkehrstechnische Untersuchung zur Errichtung von Verbrauchermärkten in der Magde-
burger Straße in Roßlau, Februar 2007, Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin 
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mäß Bundesfernstraßengesetz wurde eine Kreuzungsvereinbarung über Art, 
Umfang und Durchführung sowie über die Verteilung der Kosten und ihrer 
sonstigen Rechtsbeziehungen (Unterhaltung)zwischen der Stadt und dem 
Landesbetrieb Bau abgeschlossen. Grundlage für den Abschluss der Kreu-
zungsvereinbarung ist ein nach der RE 85 erstelltes Anschlussprojekt. Bestand-
teile sind auch die Kostenberechnung nach AKS 85 und die dazugehörige 
Mengenermittlung sowie die Grunderwerbsunterlagen. Die Kreuzungsverein-
barung ist notwendige Voraussetzung für den Knotenpunktausbau.  
 
Die, wie vorbenannt, zeitversetzt zum Bebauungsplan erarbeitete ingenieur-
technische Planung zum Knotenausbau gibt die räumlichen Parameter vor, 
welche für den Ausbau des Einmündungsbereiches benötigt werden. Diese 
werden in der Verkehrsflächenfestsetzung des vorliegenden Bebauungspla-
nes aufgegriffen und den vorliegenden Festsetzungen zu Grunde gelegt. 
 
Damit wird die Neuanlage von öffentlichen Straßen zur Erschließung des Plan-
geltungsbereiches nur sehr begrenzt erforderlich. Lediglich der Straßenstich im 
Bereich des Einmündungsbereiches zwischen Magdeburger Str. 38 und 40 so-
wie die veränderte Einmündungssituation des Randweges zur Gartensparte, 
stellen Baumaßnahmen im öffentlichen Straßenraum dar. 
 
Ein Geh- und Fahrrecht sichert die rückwärtige Erreichbarkeit der Grundstücke 
im Mischgebiet südöstlich der Holländer Straße. Hier besteht für den Perso-
nenkreis der Grundstückanlieger die Möglichkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad 
die jeweiligen Grundstücke rückwärtig zu erreichen und für Versorgungsträger 
die Option, in diesem Bereich Leitungstrassen einzufügen. 
 
Bei der Gestaltung der Straßen- und Wegeverbindungen sind die Empfehlun-
gen für die Anlage von Erschließungsstraßen (EAE-95) zu Grunde zu legen. 
 
- Park- und Stellplatzflächen 
 
Park- und Stellplatzflächen werden im Rahmen des vorliegenden Plangel-
tungsbereiches lediglich als zugeordnet für das Sondergebiet Verbraucher-
markt und die Flurstücke der Mischgebiete festgesetzt, welche zuvor im Be-
reich der neuen Hauptzufahrt die Abstellmöglichkeit für die Anlieger-PKW’s 
hatten. Für die übrigen Bereiche der Mischgebiete verändert sich die Stell-
platzsituation durch vorliegenden Bebauungsplan nicht. 
 
Den Belangen des betriebsbezogenen, ruhenden Verkehrs im Sondergebiet 
Verbrauchermarkt wird nicht durch die Ausweisung gesonderter Stellplatzflä-
chen im Baugebiet entsprochen, da es sich im Wesentlichen um Zu- und Ab-
fahrtsverkehre handelt, deren Verweildauer zum Be- und Entladen zeitlich auf 
diese Vorgänge beschränkt bleibt. 
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- ÖPNV 
 
Das Plangebiet ist zur Zeit über Buslinien, welche im Bereich der Bundesstraße 
B 184 verkehren erreichbar. Weitere Haltestellen des Öffentlichen Personen-
nahverkehrs, welche zusätzlich Flächenanteile des Plangebietes beanspru-
chen, sind nicht vorgesehen. Der Umbau des Einmündungsbereiches der 
Hauptzufahrt zum neuen Einkaufszentrum hat keine Auswirkungen auf den 
nordwestlich des Plangeltungsbereiches gelegenen Haltestellenbereich des 
ÖPNV. 
 
3.4 Ver- und Entsorgung, Leitungsrechte 
 
Die Müllentsorgung für Hausmüll u. ä. wird durch die Stadt Dessau-Roßlau ver-
anlasst. Für Sonderabfälle ist der Erzeuger selbst verantwortlich. Die Schwer-
lastfahrzeuge der Müllabfuhr können die künftigen Baugrundstücke direkt an-
fahren. 
 
Das Abfallentsorgungssystem ist so gestaltet, dass Abfälle möglichst vermie-
den bzw. verwertet werden. Nicht vermeidbare Abfälle sollen zukünftig um-
weltverträglich entsorgt werden. 
 
Für den gesamten Plangeltungsbereich sind die Anschlüsse an die öffentli-
chen Ver- und Entsorgungsnetze vorhandenen bzw. müssen entsprechend 
den betrieblichen sowie medientechnischen Erfordernissen erneuert, umver-
legt und ausgebaut werden. 
 
Bei der Errichtung bzw. Erneuerung der Ver- und Entsorgungssysteme ist auf 
die Einhaltung der Vorschriften im Arbeitsblatt W 345, DVGW Regelwerk 
„Schutz des Trinkwassers in Wasserrohrnetzen vor Verunreinigungen“ zu ach-
ten. Es sind keine Verbindungen des Trinkwassernetzes zu anderen Rohrleitun-
gen oder Abwasseranlagen zuzulassen. Neue Trinkwasserleitungen dürfen erst 
nach Freigabe durch das zuständige Gesundheitsamt in Betrieb genommen 
werden (§§ 13 Abs. 1 und 15 Abs. 4 Trinkwasserverordnung 2001). 
 
Vorhandene enviaM-Kabel im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen bzw. öf-
fentlicher Grünflächen, dürfen nicht überbaut oder in ihrer Lage verändert 
werden. Zu den Versorgungsleitungen sind die festgelegten Abstände, ent-
sprechend den gültigen Vorschriften nach DIN VDE einzuhalten. Unterirdische 
Versorgungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttungen 
und Überbauungen freizuhalten. Leitungsgefährdende Verrichtungen ober- 
sowie unterirdisch müssen unterbleiben. 
 
Werden durch Baumaßnahmen Änderungen der Anlagen notwendig, so sind 
die Kosten dafür vom Veranlasser zu übernehmen, soweit keine anderen Re-
gelungen Anwendung finden. Ein entsprechender Antrag ist frühestmöglich 
an: 
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envia Netzservice GmbH  
Service-Center Köthen 
Dessauer Str. 104b 
06366 Köthen 
 
zu stellen. Dies betrifft auch erforderliche Veränderungen von Tiefenlagen der 
Kabel. Erst dann können konkrete Maßnahmen vorgenommen werden.  
 
Für die neuen Objekte im Plangebiet, die telekommunikationsseitig versorgt 
werden sollen sowie für die weiteren beabsichtigten Maßnahmen, bittet die 
Deutsche Telekom AG zu berücksichtigen, dass eine rechtzeitige Abstimmung 
der Lage und der Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird 
und eine Koordinierung der Tiefbaumaßnahmen für Straßenbau und Leitungs-
bau durch den Erschließungsträger erfolgt. 
 
Das auf den Privatgrundstücken anfallende Oberflächenwasser soll zunächst 
grundsätzlich vor Ort zurückgehalten werden. Ist dies auf Grund der Bau-
grundverhältnisse und des zulässigen Versiegelungsgrades nicht vollständig 
möglich, sind die Oberflächenwässer in die Regenwasserkanalisation der 
Stadt Dessau-Roßlau einzuleiten. Die Einleitgebühren für die Ableitung von 
Niederschlagswasser privater Grundstücksflächen richten sich nach dem gel-
tenden Satzungsrecht. Sollte die Einleitung von Regenwasser das Aufnahme-
vermögen der in der Magdeburger Straße vorhandenen Mischwasserleitung 
DN 300 überschreiten, sind geeignete Maßnahmen zur Rückhaltung zu treffen. 
Die Herstellungskosten für die Sicherung der Abflussverhältnisse des anfallen-
den Niederschlagswassers sind durch die Grundstückseigentümer zu tragen. 
 
Ansonsten befinden sich in den umliegenden Straßen die für die Erschließung 
des Baugebietes notwendigen Medienträger in aus heutiger Sicht ausrei-
chender Dimensionierung. Hierbei sind insbesondere die Gashochdrucklei-
tungen erwähnenswert. Für diese Anlagen der MITGAS Verteilnetz GmbH ist 
folgendes zu beachten: 
 
a) Hinweise für die Planung und Bautätigkeit im Näherungsbereich zu Gas-

hochdruckleitungen 
 
Folgende lichte Mindestabstände von der Gashochdruckleitung müssen ein-
gehalten werden: 
 
- bei Kreuzung mit Kabel/Leitungen   0,3 m 

- Fundamente, vertikale Bohrungen   5,0 m 

- zu Erdungsanlagen     2,0 m 

- zu Masten        3 m < 110 KV 

von Hochspannungsfreileitungen   10 m > 110 KV 

zur Hochspannungsfreileitung     4 m <110 KV 

 10 m > 110 KV 
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b) Allgemeine Hinweise 
 
Bei einer Überbauung der Gasleitung (Straßen- bzw. Wegebau) ist die Min-
destdeckung von 1,0 m einzuhalten. Die Schutzrohrenden und die Schieber-
gruppen dürfen nicht überbaut werden. 
 
Der Abstand der Baumpflanzungen zur Gasleitung muss ohne besondere 
Schutzmaßnahmen mindestens 2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse zur 
Außenhaut der Versorgungsanlage) betragen. Eventuell notwendige Schutz-
maßnahmen sind vor Beginn der Pflanzmaßnahme mit dem Regionalzentrum 
bzw. dem Fachbereich Bau und Hochdruckanlagen in Gröbers abzustimmen. 
Das DVGW-Regelwerk GW 125, Ausgabe März 1989 ist zu beachten. 
 
Für ergänzende notwendige Leitungstrassen steht im Grenzbereich zwischen 
dem Sondergebiet und dem Mischgebiet ein Leitungsrecht zur Verfügung, 
welches durch die Medienträger beansprucht werden kann. Ansonsten geht 
die Stadt Dessau-Roßlau davon aus, dass Leitungstrassen im Wesentlichen im 
Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen verlaufen und eine Umverlegung 
von Leistungstrassen zur Baufeldfreimachung auf Grund der vorherigen ge-
werblichen Nutzung nicht erforderlich werden wird. 
 
An dem vorhandenen Straßenbeleuchtungsnetz sind Erweiterungen im Be-
reich Holländer Straße notwendig. Die Beleuchtungsplanung erfolgt im Zuge 
der ingenieurtechnischen Straßenausbauplanung. 
 
Allgemein gilt: 
 
Kontaminierter Bauschutt und Boden ist einer zugelassenen Entsorgung bzw. 
Verwertung zuzuführen. 
 
Hinweis: Das LAGA-Merkblatt "Anforderungen an die stoffliche Verwertung 
von mineralischen Abfällen – Technische Regeln" (Mitteilungen  der Länderar-
beitsgemeinschaft Abfall Nr. 20) ist mit Erlass des MRLU vom 26. Oktober 2000 
für verbindlich erklärt worden. 
 
3.5 Kampfmittel 
 
Entsprechend der gewerblichen Vornutzung des gesamten Plangeltungsbe-
reiches, welcher für die Entwicklung des Sondergebietes Verbrauchermarkt 
vorgesehen ist, sind die Flächen nicht zu den registrierten Bombenabwurfge-
bieten zu zählen. Gleichlautend erging zur vorliegenden Planung die Stel-
lungnahme des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes des Altkreises Anhalt-
Zerbst, SG Kampfmittel. Somit bestehen für das Plangebiet keine grundsätzli-
chen Bedenken gegen die Durchführung späterer Baumaßnahmen im Rah-
men des Vollzuges des vorliegenden Bebauungsplanes. 
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3.6 Brandschutz 
 
Die Wasserleitungen werden mit einem Mindestdurchmesser von 100 mm 
ausgeführt. Die Abstände der Hydranten dürfen im zugänglichen Bereich 
nicht mehr als 150 m betragen, damit gewährleistet ist, dass von jedem Bau-
grundstück in etwa 70 m Entfernung eine Löschwasserentnahmestelle er-
reichbar ist. Hydranten sind im öffentlichen Straßenraum für die Löschwasser-
versorgung leistungsfähig und normgerecht als Löschwasserentnahmestellen 
herzustellen. 
 
Die Trinkwasserleitungen sind nur im Bereich der Magdeburger Straße für eine 
ausreichende Feuerlöschversorgung dimensioniert. Es ist gegenwärtig nicht 
möglich, die im B-Plan geforderte Menge an Löschwasser im östlichen und 
nördlichen Teil des geplanten Einkaufszentrums bereitzustellen. 
 
Auf Grund der durch den vorliegenden Bebauungsplan präjudizierten Intensi-
tät baulicher Nutzungen, ist eine Löschwassermenge an Grundschutz von 
1.600 l/min für die Zeit von 2 Stunden im Löschbereich von 300 m erforderlich. 
Die dauerhafte Gewährleistung des Grundschutzes an Löschwasser ist durch 
die Stadt Dessau-Roßlau bereitzustellen. Hierüber ist der Brandschutzstelle der 
Stadt Dessau-Roßlau ein schriftlicher Nachweis vorzulegen (§ 15 BauVorlVO 
LSA und DVGW-Arbeitsblatt W 405). 
 
Die Feuerwehrzufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen sind so zu befesti-
gen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis 10t und einem 
zulässigem Gesamtgewicht bis 16t befahren werden können. Die Erschlie-
ßungsplanung ist mit der Brandschutzdienststelle der Stadt Dessau-Roßlau ab-
zustimmen.  
 
3.7 Landschaftspflege und Grünordnung 
 
Auf Grund der Tatsache, dass vorliegender Bebauungsplan einen Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung wiedergibt, gelten die gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 
4 BauGB festgelegten Regelungen. Diese beziehen sich auf die Eingriffsrege-
lung hinsichtlich der geplanten baulichen Anlagen. Da es sich vorliegend um 
einen Bebauungsplan gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB handelt, gelten 
Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten 
sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt oder zulässig. Das heißt, unter Bezug auf vorgenannte Rechtsna-
tur sind die vorbenannten baulichen Anlagen, einschließlich der Stellplätze mit 
ihren Zuwegungen usw. in der als zulässig festgesetzten Form auch vor der 
planerischen Entscheidung als zulässig zu bewerten. 
 
Somit kann letztlich nicht von einer erheblich oder nachhaltig beeinträchtig-
ten Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes im in Rede stehenden Bereich, 
durch die baulichen Entwicklungsoptionen oder die Neuanlage von Stellplät-
zen mit ihren Zufahrten, ausgegangen werden. Das Maß der baulichen Nut-
zung bleibt unverändert. Das bedeutet, dass der im § 18 NatSchG LSA gere-
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gelte Eingriffstatbestand im vorliegenden Fall nicht zum Tragen kommt und 
somit eine Ausgleichspflicht nicht gegeben ist. Diese gesetzliche Fiktion hin-
dert die Stadt aber nicht daran, Festsetzungen zu grünordnerischen Maß-
nahmen zu treffen. Dies ist hier geschehen. 
 
3.8 Immissionsschutz 
 
Ein wichtiger Planungsgrundsatz des Immissionsschutzrechts für die Bauleitpla-
nung ist § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), wonach die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen sind, dass 
schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 
dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auf sonstige, schutzbedürftige Ge-
biete, soweit wie möglich vermieden werden. 
 
So werden Schallemissionen von Betrieben und Anlagen im Plangeltungsbe-
reich auf Bereiche angrenzender Nutzungen Rücksicht zu nehmen haben. 
Andererseits kann davon ausgegangen werden, dass die Immissionsschutz-
problematik in Bezug auf den Verkehrslärm eine Relevanz besitzt. 
 
Zum Bebauungsplan wurde ein Schalltechnisches Gutachten6 durch den Pla-
nungsträger, parallel zum Planverfahren in Auftrag gegeben. Im Ergebnis des-
sen ist es möglich, entsprechende Schallschutzmaßnahmen für Bereiche 
schutzwürdiger Bebauung vorzusehen. Seine Ergebnisse werden in der Abwä-
gung berücksichtigt. Im Gutachten sind insbesondere die nächstgelegenen 
schutzwürdigen Bebauungen in Form der Mischgebiete und damit auch zwei 
südwestlich des Plangeltungsbereiches liegende Wohnhäuser (Flurstücke 
181/2 und 170) als maßgebend, in Bezug auf den Verkehrs- und Gewerbelärm 
zu sehen.  
 
Hinsichtlich der gewerblichen Nutzungen sind die Immissionsrichtwerte der TA-
Lärm für die Summe der am Immissionsort einwirkenden gewerblichen Emit-
tenten maßgebend. Neben den geplanten Verbrauchermärkten sind des-
halb auch die bereits bestehenden gewerblichen Emittenten als Vorbelas-
tung zu berücksichtigen. Hierbei handelt es sich um die Gewerbeflächen 
nordwestlich angrenzend an das Plangebiet sowie um die innerhalb der 
Mischgebiete im Plangebiet gelegene Hotelnutzung. Die genannten Flächen 
wurden im Gutachten, in Anlehnung an die Vorgaben von Beiblatt 1 zu DIN 
18005 (für die Schallabstrahlung von Gewerbegebieten), pauschal mit einem 
flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB/(A)/m² am Tag und 45 
dB(A)/m² in der Nacht berücksichtigt.  
 
In Bezug auf den Verkehrslärm wurde der Knotenpunkt Magdeburger Straße / 
sog. Holländer Straße in seinem notwendigen Ausbauumfang untersucht. Hier 
wurde im Gutachten insbesondere die Frage geklärt, ob eine wesentliche 
Änderung im Sinne der 16. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz 

                                            
6 Schalltechnische Untersuchungen zum Bauvorhaben „Verbrauchermärkte“ an der Magde-
burger Straße in Roßlau, A2007.037 vom 13.03.2007, Lärmkontor GmbH, Hamburg 
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(16. BImschV) vorliegt und damit Ansprüche dem Grunde nach bestehen. Die 
von den Geräuscheinwirkungen der geplanten Verbrauchermärkte am stärks-
ten betroffenen schutzwürdigen Nutzungen befinden sich nördlich und süd-
lich der Magdeburger Straße, sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Plan-
gebietes. 
 
Zu berücksichtigen war zudem auch die Kleingartennutzung östlich des Plan-
gebietes. Die Schutzwürdigkeit dieser Nutzung am Tag ist gemäß DIN 18005 
analog eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) einzustufen. Kleingartennut-
zungen haben in der Nacht keinen Schutzanspruch. 
 
Die Beurteilung der Geräuscheinwirkungen an den schutzwürdigen Nutzun-
gen erfolgte für die Gewerbelärmemissionen anhand der Vorgaben der TA-
Lärm, getrennt für den Tag (6.00 – 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 – 6.00 Uhr, 
lauteste Stunde). Pegelbestimmend waren hier die auf dem Betriebsgelände 
der Verbrauchermärkte verursachten Geräuscheinwirkungen. Hierbei kam es 
zu Überschreitungen von bis zu 2 dB(A) für die Rückseite der Gebäude an der 
Magdeburger Straße Nr. 32 bis 38. Die im Zusammenhang mit den Zu- und Ab-
fahrtsverkehren verursachten Geräusche von den Parkplatzflächen der Märk-
te, waren hierfür entscheidend. In Bezug auf die Nachtzeit wurden die maß-
geblichen Emissionsrichtwerte der TA-Lärm um mindestens 6 dB(A) unterschrit-
ten. 
 
Für die Überschreitungen auf den Rückseiten der Gebäude der Magdeburger 
Straße werden im Bebauungsplan aktive Schallschutzmaßnahmen im Sinne 
der Errichtung einer Lärmschutzanlage mit einer Mindestschirmhöhe von 2,5 m 
festgesetzt. Zudem wird die mögliche Anordnung einer Anlieferzone am südli-
chen Giebel des avisierten Verbrauchermarktes als vollständig einzuhausen 
festgesetzt. Desweiteren wird zum Schutz der Kleingartenanlage und des hier 
befindlichen einzelnen Wohnhauses, vorsorgend der Erhalt der am Standort 
befindlichen, durchgängigen, ca. 2,5 m hohen Grundstückseinfriedung fest-
gesetzt. Damit kann den, aus der gewerblichen Nutzung auf die schützwürdi-
gen Nutzungen einwirkenden Immissionen, mit den vorstehenden Maßnah-
men wirkungsvoll entsprochen werden. 
 
In Bezug auf den Verkehrslärm im Bebauungsplangebiet war zunächst gemäß 
einer Erhebung der Ingenieurgesellschaft Hoffmann-Leichter7 vom Februar 
2007 eine durchschnittliche tägliche Verkehrsmenge auf der Magdeburger 
Straße von derzeit etwa DTVwt = 17.400 KFZ/24 Std., bei einem LKW-Anteil von 
6,3 % zur Kenntnis zu nehmen. Die Anzahl der an- und abfahrenden Kunden-
PKW wurde im Gutachten als nicht pegelbestimmend, im Sinne einer mögli-
chen Erhöhung um bis zu 3 dB(A) angesehen. Damit führt an sich das Vorha-
ben des Sondergebietes Verbrauchermarkt nicht zu schalltechnischen Konflik-
ten im Zuge der Verkehrslärmbetrachtung. 
 

                                            
7 Verkehrstechnische Untersuchung zur Errichtung von Verbrauchermärkten in der Magde-
burger Straße in Roßlau, Februar 2007, Hoffmann-Leichter Ingenieurgesellschaft mbH, Berlin 
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Anders sieht es im Zuge der Umbaumaßnahmen des Einmündungsbereiches 
der neuen Hauptzufahrt von der Magdeburger Straße aus. Hier ist davon aus-
zugehen, dass die Einrichtung einer Linksabbiegespur aus nord-westlicher 
Richtung sowie die Installation einer Ampelanlage erforderlich wird. Hieraus 
ergibt sich in der Summe ein erheblicher baulicher Eingriff im Sinne der 16. 
BImschV. Durch die Aufweitung der Straße der B 184 rückt die Schallquelle 
„Magdeburger Straße“ etwas näher an die nördlich angrenzenden Wohnge-
bäude heran und der Betrieb der Ampelanlage und die damit verbundenen 
Brems-, Warte- und Beschleunigungsvorgänge der Fahrzeuge führen im Nah-
bereich zu einer erhöhten Belästigungswirkung der Straße, die gemäß der 16. 
BImSchV durch einen Zuschlag auf den Beurteilungspegel von bis zu 3 dB(A) 
zu berücksichtigen ist. Allerdings beträgt der Beurteilungspegel für den Stra-
ßenverkehrslärm der Magdeburger Straße im Geltungsbereich, an den der 
Straße gewandten Fassadenseiten, bereits im Bestand etwas mehr als 70 
dB(A) am Tag und 60 dB(A) in der Nacht. Durch die baulichen Maßnahmen 
an der Straße erhöhen sich die Pegel um mehr als 4 dB(A) am Tag und mehr 
als 3 dB(A) in der Nacht.8 Deshalb wird in der Nachtzeit auf den Ampelbetrieb 
verzichtet. Bei nicht in Betrieb befindlicher Ampelanlage ergeben sich nachts 
lt. Gutachten lediglich Pegelerhöhungen um weniger als 1 dB(A). Zudem wä-
ren hier nur noch die Gebäude nördlich der Magdeburger Straße betroffen. 
 
Für eine Reihe von Gebäuden liegt somit eine wesentliche Änderung vor, die 
zu einem Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen für am Tag und in der Nacht 
genutzte, ständige Aufenthaltsräume (Wohn- und Schlafräume) führt. Betrof-
fen sind die Gebäude an der Magdeburger Straße mit den Hausnummern 
36–50 sowie das südlich gelegene Wohnhaus Nr. 26. Im Bebauungsplan wer-
den auf Grund der Tatsache, dass aktive Schallschutzmaßnahmen hinsichtlich 
der örtlichen baulichen Gegebenheiten ausscheiden, dementsprechend 
passive Schallschutzmaßnahmen festgesetzt. Diese entsprechen den Lärm-
pegelbereichen 3-5, entsprechend Abschnitt 5 der DIN 4109, da hier von einer 
erheblichen Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImschV, wie 
auch der Anhaltswerte für die städtebauliche Planung nach Beiblatt 1 zu DIN 
18005 auszugehen ist. 
 
Für die beiden Wohnhäuser südlich der Magdeburger Straße (Flurstück 181/2 
und 170) besteht der gleiche Anspruch wie vorbenannt. Da es aber darüber 
hinausgehend hier keinen städtebaulichen Regelungsbedarf gibt, erfasst der 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes diese Objekte nicht mit. Ein entspre-
chender Hinweis, welcher im Übrigen die gleiche vertragliche Vereinbarung 
auf der Grundlage des § 11 (1) Nr. 3 BauGB nach sich zieht, wie bei den im 
Geltungsbereich befindlichen Gebäuden, ist ergänzend zu den vorstehend 
benannten textlichen Festsetzungen zur Immissionsschutzproblematik auf dem 
Satzungsplan vermerkt. 
 
Im Rahmen des Bebauungsplanes wird somit textlich festgesetzt, dass die 
Notwendigkeit des passiven Schallschutzes für schutzbedürftige Räume in den 

                                            
8 nur bei in Betrieb befindlicher Ampelanlage 
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festgesetzten Mischgebieten besteht. Das Schalltechnische Gutachten ist als 
Anhang 1 Bestandteil dieser Begründung. 
 
3.9 Altlasten, Ablagerungen10 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist laut Altlastenkataster für den 
Landkreis Anhalt-Zerbst eine Altlastenverdachtsfläche (ALVF) zu verzeichnen. 
Unter der Kennziffer 15 151 053 5 5547 ist eine Eintragung als Altlastenver-
dachtsfläche für die Grundstücke der Flur 3, Flurstücke 294 bis 299 „Möbel-
werk“ erfolgt. Die Flurstücke 295 bis 299 sind Bestandteil des Plangebietes. Ü-
ber die Relevanz dieser Altlastenverdachtsfläche konnte keine nähere Aus-
kunft erteilt werden, da keine Gutachten oder Untersuchungsberichte zu der 
Fläche im Landkreis Anhalt-Zerbst vorlagen. 
 
Für die in Rede stehenden Flurstücke wurde parallel zur öffentlichen Ausle-
gung ein Altlastengutachten angefertigt (Verfasser: Krauss & Partner GmbH, 
Oldenburg). Die Inhalte dieses Gutachtens stehen einer plankonformen Nut-
zung nicht entgegen. Bei den Feldarbeiten wurden an den erkundeten ge-
wachsenen Erdstoffen visuell keine Auffälligkeiten festgestellt, welche auf 
chemische Belastungen schließen lassen. Die erkundeten Auffüllungsmateria-
lien weisen anthropogene Einflüsse (z. B. Ziegelbruch- und Bauschutteinlage-
rungen) auf. Hinweise auf kontaminierte bzw. belastete Böden sind am 
Standort nicht gegeben. Entsprechend den Ergebnissen der Chemischen A-
nalysen an Bodenproben aus dem Bereich der Auffüllung und aus dem Be-
reich der natürlichen Sande wurden keine Parameter festgestellt, deren Kon-
zentration über der natürlichen Hintergrundbelastung (Zuordnungswert ZO 
nach LAGA TR Boden 2004) liegt. 
 
Hinweis: Sollte bei den Bauarbeiten kontaminiertes Bodenmaterial oder kon-
taminiertes Material der jetzigen Bebauung angetroffen werden, ist dieses 
ordnungsgemäß und mit den entsprechenden Nachweisen zu entsorgen. 
 
3.10 Baugrund9 
 
Nach den Ergebnissen der Baugrundaufschlüsse ist die Baugrundschichtung 
unterhalb der Auffüllung einheitlich aufgebaut und entspricht der ingenieur-
geologischen Situation. Für die geplante Flachgründung von Einkaufszentrum 
und Verkehrsanlagen muss am Standort im Bereich der locker gelagerten Auf-
füllung ein Gründungspolster durch Bodenaustausch geschaffen werden. Als 
Gründungsschichten sind die erkundeten natürlichen Bodenschichten schluf-
figer Sand und Sand am Standort gut tragfähig. 
 
Auf der Fläche des Plangeltungsbereiches stehen in Oberflächennähe ver-
schiedenkörnige, kiesige Sande an. Sie werden insbesondere im Bereich der 
ehemaligen Produktionsanlagen von aufgefülltem Material, bestehend aus 

                                            
9 unter Verwendung von Auszügen aus: Entwurfsbegründung zum Bebauungsplan Nr. 5.2 
„Gewerbegebiet West“ Stadt Roßlau, Vorentwurf, September 2000 
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humosen Sanden (Erdaushub) mit geringen Anteilen an Fremdbestandteilen 
überlagert. Bei der Auffüllung handelt es sich um ein inhomogenes Gemisch 
aus überwiegend nichtbindigen Erdstoffen mit geringem Anteil (bis ca. 10 %) 
an Bauschutt (Ziegelbruch) und Feinkornanteilen (Schluff und Ton) von ca. 5 
bis 20 % (vgl. Anlage 2.3.1). Die schwach bindigen Auffüllmaterialien liegen 
überwiegend in lockerer bis mitteldichter Lagerung vor. Vereinzelt sind in den 
Auffüllbereichen erhöhte Anteile (ca. 5 bis 15 %) an humosen Materialien 
(Mutterboden, Pflanzenreste, Wurzeln) feststellbar. 
 
Im Bereich der mit Granitpflaster befestigten Verkehrsflächen wurde der fol-
gende Tragschichtaufbau festgestellt: 
 
- bis 10 cm Granitpflaster 
- bis 30 cm Schottertragschicht (B2 0/45) Mineralgemisch aus Porphyrschotter  
- bis 50 cm Frostschutzschicht aus Kiessand (Rundkorn) 
 
Kleinteilig hat sich auf in der Vergangenheit nicht mehr genutzten Lagerflä-
chen natürliche Sukzession ausgebildet. 
 
Altablagerungen, welche ein Gefährdungspotential darstellen, konnten nicht 
nachgewiesen werden. 
 
Das Grundwasser wurde bei natürlich mittlerem Grundwasserstand am 
01.06.2007 bis zur Endteufe der Sondierungen bei 6 m unter Gelände noch 
nicht angetroffen. Die allgemeine Grundwasserfließrichtung ist nach Süden 
zur Elbe gerichtet.  
 
Für erste Planungen können folgende Grundwasserordinaten näherungsweise 
angesetzt werden: 
 
- Höchster Grundwasserstand (HGW) 70,0 m ü. HN  
- Mittlerer Grundwasserstand  (MGW) 69,0 m ü. HN 
- Niedrigster Grundwasserstand (NGW) 68,0 m ü. HN  
 
Das Grundwasser wird auf Grundlage vorangegangener Baugrunduntersu-
chungen im Raum Roßlau nach DIN 4030 als schwach betonangreifend ein-
gestuft, wobei ein leicht erhöhter Sulfatgehalt zu beachten ist. 
 
Die vorbenannten, vorwiegend feinkörnigen Sande besitzen eine mittlere 
Durchlässigkeit für eindringendes Oberflächenwasser. Die dezentrale Versi-
ckerung des anfallenden Niederschlagswasser gemäß ATV-Arbeitsblatt 138, ist 
innerhalb der kiesigen bis feinkörnigen Sande grundsätzlich möglich. 
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3.11 Nachrichtliche Hinweise der Träger öffentlicher Belange 
 
Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt, Halle vom 
14.05.2007 
 
Teil I - Geologische Belange: 
 
Aus geologischer bzw. hydrogeologischer Sicht gibt es keine Einwände oder 
Hinweise die gegen das Vorhaben sprechen.  
 
Teil II- Bergbauliche Belange 
 
Bergbauberechtigungen nach §§ 6 ff. des Bundesberggesetz (BBergG), in der 
jeweils gültigen Fassung, sind im Bereich der geplanten Fläche nicht erteilt 
worden. 
 
3.12 Flächenübersicht 
 
 2,75 ha 100 % 
 

- Baugebiete 

Sondergebiete 
Mischgebiete 
 

 

 

1,61 ha 
0,51 ha 

 

 

 

58,55 % 
18,55 % 

 
 

- Verkehrsflächen 

Straßenverkehrsflächen 
 

 

 

0,56 ha 
 

 

 

20,36 % 
 

 

- Grünflächen 

Grünflächen, öffentlich 
Grünflächen, privat 
 

 

 

0,04 ha 
0,03 ha 

 

 

 

1,45 % 
1,09 % 

 

 
 
4. BODENORDNENDE UND SONSTIGE MASSNAHMEN FÜR DIE DER BEBAU-

UNGSPLAN DIE GRUNDLAGE BILDET 
 
Der Vorhabenträger ist Eigentümer sowohl der als private Verkehrsflächen, als 
auch als Sondergebiet festgesetzten Grundstücke und somit in der Lage, auf 
der Grundlage bestehender Rechtsverhältnisse das Bauvorhaben durchzufüh-
ren. 
 
4.1 Die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechtes 
 
Die Ausübung des allgemeinen Vorkaufsrechtes für Grundstücke, die als Ver-
kehrsflächen festgesetzt sind, ist vorgesehen. Im Übrigen wird das allgemeine 
Vorkaufsrecht durch das Baugesetzbuch geregelt (§ 24 BauGB). 
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4.2 Die Sicherung des besonderen Vorkaufsrechtes 
 
Die Sicherung des besonderen Vorkaufsrechtes durch Satzung (§ 25 BauGB) 
ist nicht beabsichtigt. 
 
4.3 Herstellung öffentlicher Straßen, Wege und Grünflächen 
 
Die Herstellung der öffentlichen Straßenerschließung ist Aufgabe des Vorha-
bensträgers. Zwischen Investor und Stadt wurde ein Durchführungsvertrag ü-
ber die Herstellung der Erschließungsanlagen geschlossen. Im Bereich der 
Bundesstraße B 184 kommt es zu einem Knotenpunktneuausbau. Der Plangel-
tungsbereich trägt in seinem westlichen Verlauf diesem Umstand Rechnung.  
 
Gemäß Bundesfernstraßengesetz wurde für die im öffentlichen Verkehrsraum 
beabsichtigten Umgestaltungsmaßnahmen eine Kreuzungsvereinbarung über 
Art, Umfang und Durchführung sowie über die Verteilung der Kosten und ihrer 
sonstigen Rechtsbeziehungen (Unterhaltung) zwischen Stadt und Landesbe-
trieb Bau abgeschlossen. Die Kostentragung für die Durchführung der Er-
schließungsarbeiten ist Gegenstand eines mit dem Vorhabenträger abzu-
schließenden Durchführungsvertrages sein. Dies entspricht auch dem gewähl-
ten Instrument eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, in dessen Rah-
men sich der Vorhabenträger von Gesetzes wegen zur Tragung der Kosten 
verpflichten soll. Dazu sind die notwendigen Abstimmungen mit dem Vorha-
benträger und dem Landesbetrieb Bau erfolgt. 
 
4.4 Besondere Maßnahmen  zur Ordnung des Grund und Bodens 
 
Als besondere Maßnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens kommen die 
Verfahren 

- der Umlegung, 
- der Grenzregelung oder 
- der Enteignung in Betracht, 

wenn eine vertragliche Regelung im Einzelfall nicht zu erreichen ist. Durch das 
erworbene Grundeigentum des Vorhabenträgers kommen Vollzugsinstrumen-
te, wie sie bei eigentumsdifferenzierten Bebauungsplänen möglich sind, für 
die in seiner Finanzierungslast stehenden Grundstücke nicht zu Anwendung. 
 
 
5. DER STADT DESSAU-ROSSLAU VORAUSSICHTLICH ENTSTEHENDEN KOSTEN 
 
Durch die Wahl des Planverfahrens als vorhabenbezogener Bebauungsplan 
ergeben sich für die Stadt Dessau-Roßlau keine Kosten, da alle Leistungen, 
einschließlich der Erschließungskosten vom Vorhabenträger zu erbringen bzw. 
zu übernehmen sind. 
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6. UVP-VORPRÜFUNG 
 
 (siehe Anhang 1) 
 
 
7. SCHALLTECHNISCHES GUTACHTEN 
 
 (siehe Anhang 2) 
 
 
8. VERFAHRENSVERMERK 
 
Die Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 57 "Einkaufs-

zentrum Magdeburger Straße" hat mit dem Schalltechnischen Gutachten, als 

Bestandteil dieser Begründung, gemäß § 3 (2) BauGB, 

 

vom 26.04.2007 bis 22.05.2007 sowie auf Grund geänderter Inhalte des Entwur-

fes vom 04.08.2008 bis 15.08.2008 öffentlich ausgelegen. 

 

 

Sie wurde unter Behandlung/Berücksichtigung der zu dem Bauleitplanverfah-

ren eingegangenen Anregungen in der Sitzung am ...................... 2008 durch 

den Stadtrat der Stadt Dessau-Roßlau als Begründung gebilligt. 

 
 
Dessau-Roßlau, den ........................ 2008 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. 
(Oberbürgermeister) 
 
 
 
Anhang 1: UVP-Vorprüfung vom 04.06.2007, Büro für Stadtplanung Dr. Ing. W. 

Schwerdt, Münzgasse 28, 04107 Leipzig 
Anhang 2: Schalltechnisches Gutachten zum vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan Nr. 13 „Einkaufszentrum Magdeburger Straße“, Nr. A2007.037 vom 
28.03.2007, Lärmkontor GmbH Hamburg  


